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• Wandel von einer restriktiven zu einer liberalen 
Wirtschaftspolitik

• Marktöffnung und marktwirtschaftliche Reformprozesse

• Beitritt zu GATT (1986), APEC (1993), OPEC (1994) und 
NAFTA (1994)

• Abschluss zahlreicher Freihandelsabkommen:

z.B. Kolumbien und Venezuela (“G3”); Island; 
Norwegen, Liechtenstein und Schweiz, sowie Uruguay 
und Japan
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• Freihandelsabkommen mit der EU im Jahr 2000:
o Freier Handel aller Industrieprodukte
o Liberalisierung des Handels mit landwirtschaftlichen 

Produkten
o Abbau von Barrieren im Dienstleistungsverkehr
o Zugang zu Beschaffungsmärkten des öffentlichen Sektors
o Gesetzlicher Rahmen zur Förderung und zum Schutz von 

Investitionen
o Mechanismen zur Konfliktbeilegung

• Abschluss zahlreicher bilateraler Abkommen zum 
Schutz von Investitionen und zur Vermeidung einer 
Doppelbesteuerung (u.a. mit der BRD)
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GRUNDZÜGE DES
MEXIKANISCHEN RECHTSSYSTEMS

• Ähnlichkeiten des mexikanischen Privatrechts mit dem 
deutschen Zivilrecht aufgrund gemeinsamer Wurzeln im 
französischen, spanischen und italienischen Zivilrecht

• Große Unterschiede im Bereich des Öffentlichen Rechts

• Spezifische Rechtsbereiche sind dem deutschen Recht 
unbekannt, wie etwa das Agrarrecht
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• Die wirtschaftlichen Öffnung und speziell der NAFTA 
Beitritt bewirkten Modernisierung des Rechtssystems  
(wichtige Reformen, neue Gesetze):

o Gesetz über Ausländische Investitionen

o Außenhandelsgesetz

o Gesetz über gewerblichen Rechtsschutz

o Kartellrecht

o Telekommunikationsgesetz, etc.

• Mexiko verfügt heute über eine liberale Gesetzgebung 
und eine großzügige Genehmigungspraxis für 
ausländische Direktinvestitionen
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WICHTIGSTEN RECHTSBEREICHE 
FÜR AUSLÄNDISCHE INVESTOREN

• Recht ausländischer Investitionen

• Gesellschaftsrecht

• Arbeitsrecht

• Steuerrecht

• Gewerblicher Rechtsschutz

• Andere Rechtsbereiche
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• RECHT FÜR AUSLÄNDISCHE INVESTITIONEN

o Gesetz folgt dem Grundsatz der Investitionsfreiheit

o Strategische Bereiche sind für den Staat reserviert 
(Erdöl, Petrochemie, Elektrizität, Nuklearenergie, 
Postwesen, Münzwesen, etc.)

o Einige Bereiche sind mexikanischen Gesellschaften 
vorbehalten (Personentransport, Radio- und 
Fernsehen, Tankstellenbetrieb, etc.)

o Bei bestimmten Aktivitäten ist für eine ausländische 
Beteiligungen von mehr als 49% eine Genehmigung 
erforderlich (Hafendienste, Mobilfunk, etc.)

12/06/2010 7



• RECHT FÜR AUSLÄNDISCHE INVESTITIONEN
o In einigen Fällen sind ausländische Investitionen nur 

bis zu einem gewissen Prozentsatz erlaubt:
Bis zu 10%: z.B.: Genossenschaften im 

Produktionsbereich
Bis zu 25%: z.B.: Nationaler Lufttransport 
Bis zu 49%: z.B.: Versicherungen, Pensionsfonds 

o Bilaterale Freihandelsabkommen sehen oft 
Ausnahmen vor

o Mexikanische Gesellschaften mit ausländischer 
Kapitalbeteiligung sind im Nationalen Register für 
Ausländische Investition einzutragen
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• GESELLSCHAFTSRECHT
o Investitionen durch Kauf eines bestehenden 

Unternehmens, Beteiligung an diesem (Joint-
ventures) oder Gründung einer mexikanischen 
Zweigstelle oder Tochtergesellschaft

o Im Falle des Erwerbs eines Unternehmens oder von 
Unternehmensanteilen ist unbedingt zu empfehlen, 
vorher eine detaillierte due diligence durchzuführen

o Die Gründung von Tochtergesellschaften ist jener von 
Zweigstellen oder Filialen vorzuziehen, da Filialen über 
keine eigene Rechtspersönlichkeit verfügen, weshalb 
die Muttergesellschaft für alle Verbindlichkeiten der 
Filiale haftet
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• GESELLSCHAFTSRECHT

o Allgemeine Gesetz für Handelsgesellschaften kennt 
verschiedene Gesellschaftsformen, folgende haben 
praktische Bedeutung:

 Sociedad Anónimaoder S.A. (Aktiengesellschaft):
zumindest 2 Aktionäre; das Mindestkapital beträgt 
$50.000,00 Pesos (rund € 3.260 Euro); die Haftung 
der Aktionäre beschränkt sich auf die Bezahlung 
der gezeichneten Aktien; diese werden durch 
Aktienurkunden repräsentiert und werden durch 
Indossierung übertragen
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• GESELLSCHAFTSRECHT

 Sociedad de Responsabilidad Limitada oder S. de 
R.L. de C.V.: mindestens 2 und maximal 50 
Gesellschafter; das Mindestkapital beträgt 
$3,000.00 Pesos (rund € 200 Euro); die Haftung der 
Gesellschafter ist bezüglich der Einlage des 
Gesellschaftsanteils beschränkt

o Mexikanische Handelsgesellschaften können über 
einen variablen Kapitalanteil verfügen, der nicht im 
Handelsregister einzutragen ist, und führen dann im 
Namen den Zusatz “de Capital Variable” oder die 
Kurzform “de C.V.”
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• GESELLSCHAFTSRECHT
o Die Gründung erfolgt vor einem mexikanischen Notar, 

dem die Gesellschaftssatzung vorgelegt werden muss, 
wobei die wichtigsten Organe der Gesellschaft im 
Rahmen der Gründung besetzt werden müssen

o Danach ist die Gesellschaft im Handelsregister, im 
Bundessteuerregister sowie gegebenenfalls im 
Nationalen Register für Ausländische Investitionen 
einzutragen 

o Ferner können den konkreten Umständen 
entsprechend andere Registrierungen wie etwa beim 
Sozialversicherungsinstitut als Arbeitgeber oder im 
Importregister notwendig sein
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• ARBEITSRECHT
o Sensibler Rechtsbereich, der im Artikel 123 der 

Verfassung, im Bundesarbeitsgesetz (LFT) und in 
diversen Nebengesetzen geregelt ist 

o Die Gesetze und die Rechtsprechung bevorzugen 
traditionell den Arbeitnehmer, weshalb aus 
Arbeitgebersicht entsprechende Vorsicht geboten ist

o Das LFT legt Mindestbedingungen für mexikanische 
Arbeitsverhältnisse fest, die nur zugunsten des 
Arbeitnehmers abgeändert werden können. Eine 
Abänderung zu Lasten des Arbeitnehmers ist auch 
durch einvernehmlichen Parteiwillen nicht möglich
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• ARBEITSRECHT

o Das mexikanische Arbeitsrecht lässt befristete
Arbeitsverhältnisse nur in ganz wenigen Fällen zu 
(Stichwort: projektbezogene Tätigkeiten)

o Maximale Wochenarbeitszeiten variieren zwischen 48 
Stunden und 42 Stunden (Nachtschicht)

o Das allgemeine tägliche Mindestgehalt, welches 
jährlich von einer Kommission festgelegt wird, liegt in 
Mexiko-Stadt derzeit bei $57,46 mex. Pesos (etwa 
€3,75 Euro)
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• ARBEITSRECHT

o Das eine LFT kennt keine Kündigungsfristen, womit 
Kündigung oder Entlassung mit unmittelbarer 
Wirkung jederzeit möglich ist 

o Im Fall einer Entlassung durch den Arbeitgeber, hat 
der Arbeitnehmer, sollte er keinen Entlassungsgrund 
verwirklicht haben, im Wesentlichen einen Anspruch 
auf eine Entlassungsentschädigung in Höhe von 3 
Monatsgehältern sowie 20 Tagesgehälter pro 
vollendetem Arbeitsjahr
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• STEUERRECHT

o Die geltenden Rechtsnormen sind komplex und 
ständigen Änderungen unterworfen; 

o Die Steuerlast ist nicht gleichmäßig verteilt, sondern 
wird zu einem Großteil von einigen wenigen Personen, 
vorwiegend großen Unternehmen getragen

o Neben den nationalen Gesetzen sind in diesem 
Rechtsgebiet diverse bilaterale Abkommen, wie etwa 
das zwischen Mexiko und der Bundesrepublik 
Deutschland bestehende 
Doppelbesteuerungsabkommen, zu beachten
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• STEUERRECHT

o Vereinfacht dargestellt ist Einkommensteuer 
(Impuesto sobre la Renta) über alle in Mexiko erzielten 
Einkünfte zu bezahlen. Der Höchststeuersatz liegt 
derzeit bei 30%

o Das mexikanische Steuerrecht kennt seit kurzem auch 
eine Unternehmensteuer IETU (Impuesto Empresarial 
a tasa única) die als flat tax konzipiert ist. Der IETU 
Steuersatz beträgt 2010 17% und ab dem 2011 17.5%
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• STEUERRECHT

o Die allgemeine Mehrwertsteuer beträgt 16%, in 
Grenzgebieten 11% und für bestimmte Fälle sieht das 
Gesetz eine vollständige Befreiung vor (etwa für 
Bücher, Lebensmittel, Medizin, etc.) 

o Ferner sind noch Spezialsteuern für bestimmte 
Produkte und Dienstleistungen (z.B. alkoholische 
Getränke), lokale Steuern (Grundsteuer, 
Grunderwerbsteuer, etc.) sowie andere Abgaben, wie 
etwa die Sozialversicherungsbeiträge zu 
berücksichtigen
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• GEWERBLICHER RECHTSSCHUTZ 

o Die Gesetzgebung auf dem Gebiet des Gewerblichen 
Rechtsschutzes folgt im Wesentlichen den 
internationalen Abkommen der Materie

o Das Gesetz über industrielles Eigentum schützt 
Patente, Gebrauchsmodelle, gewerbliches Design, 
Marken und Warenzeichen

o Um effizient gegen Piraterie vorgehen zu können, ist 
die Registrierung von Marken und Patenten unbedingt 
vor Markteinführung der betroffenen Produkte zu 
empfehlen
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• GEWERBLICHER RECHTSSCHUTZ 
o Das Urheberrecht wird durch ein separates Gesetz 

geschützt 

o Mit der Umsetzung der Normen des Gewerblichen 
Rechtsschutzes ist das Mexikanische Institut für 
Industrielles Eigentum sowie das Nationale 
Urheberrechtsinstitut betraut

o In letzter Zeit haben die zuständigen Behörden 
zahlreiche Maßnahmen ergriffen, die dazu dienen 
sollen, die Piraterie einzudämmen

12/06/2010 20



• WEITERE RELEVANTE RECHTSBEREICHE

o Ferner können unter anderem noch folgende 
Rechtsbereiche bei Realisierung eines 
Investitionsprojektes in Mexiko Anwendung finden 
können:

Einwanderungsrecht

Zollrecht

Außenhandelsrecht

Umweltrecht

Handels- und Vertragsrecht

Kartellrecht
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Es wird darauf hingewiesen, dass diese Aufstellung keinen Anspruch auf
Vollständigkeit erhebt, und dass zu empfehlen ist, sich bereits bei der Planung von
Investitionsprojekten von einem mexikanischen Anwalt beraten zu lassen, da eine
solide rechtliche Basis wesentlich zum Erfolg eines solchen Projektes beitragen
kann.
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01210 México, D.F.
Tel. 0052 (55) 52 58 10 38
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